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Düngeverordnung

aktueller Stand

 Die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung (DüV) ist 

am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. 

 Die geänderte Düngeverordnung dient vornehmlich der Umsetzung des Urteils 

des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni 2018 wegen unzureichender 

Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie. 

 Bestimmungen der geänderten Düngeverordnung haben damit auch 

Auswirkungen auf die Cross Compliance-Regelungen. 
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Düngeverordnung

Redaktionelle Hinweise

Die nachfolgenden Folien sind ein Auszug aus der Düngeverordnung.

Rechtsverbindlich ist der vollständige Text der Düngeverordnung. 

BGBL 2020 Teil I Nr. 20, S.846, ausgegeben zu Bonn am 30. April 2020

Ein Teil der Folien ist dem Musterfoliensatz entnommen:  LTZ, Oktober 2020

Layout der Gegenüberstellung DüV 2017 zu DüV 2020  von L. Bach, LWK NRW, Grünberg 

2020
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 Gleichgewicht zwischen Nährstoffbedarf der Pflanze und der 

Nährstoffversorgung aus dem Boden und der Düngung

 Aufbringungszeit und –menge sind so zu wählen, dass die Nährstoffe den 

Pflanzen zeitgerecht und dem Nährstoffbedarf entsprechenden Menge zur 

Verfügung stehen und Einträge in oberirdische Gewässer und das 

Grundwasser vermieden werden.

 Grundsätze gelten auch für 

Baumschule, Zierpflanzen und

Weihnachtsbäume

(keine Aufzeichnungspflichten)

DüV §3, §4 – Grundsätze

für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln
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DüV

Regelungsbereiche

I . VOR DER DÜNGUNG

II. DÜNGUNG

III. NACH DER DÜNGUNG
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DüV

Regelungsbereiche

I . VOR DER DÜNGUNG

II. DÜNGUNG

III. NACH DER DÜNGUNG
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 VOR DER DÜNGUNG – neue Details

⇨ Düngebedarf (weiterhin) schriftlich ermitteln (Düngebedarfsermittlung, DBE)

⇨ Obergrenzen bei der Düngung einhalten

⇨ Überschreitungen der Obergrenze bei nachträglich eintretender Umstände

DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung alle Flächen
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DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung alle Flächen

DBE Stickstoff

DüV 2017 DüV 2020

Düngebedarf schriftlich ermitteln 

für jede Kultur bzw. für jeden Schlag

oder jede BE.

Ergebnis der DBE: N-Obergrenze

…keine Änderung

Zu- und Abschläge aufgrund von 

abweichendem Ertragsniveau: 

Ertragsniveau im Durchschnitt der 

letzten drei Jahre

…keine Änderung

Ertragsniveau im Durchschnitt der 

letzten fünf Jahre

Überschreitungen der Obergrenze

⇨Voraussetzung: neue DBE, neue Nmin

⇨Begründung

⇨Aufzeichnung

Überschreitungen der Obergrenze

⇨Voraussetzung: neue DBE, neue Nmin

⇨Begründung

⇨Aufzeichnung

⇨Überschreitungen um höchstens 10% 

des ermittelten Düngebedarfs (§3 

Absatz 3, Satz 3 DüV) 
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DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung §13a

DBE Stickstoff

DüV 2017 DüV 2020

Keine Regelung

Zu- und Abschläge aufgrund von 

abweichendem Ertragsniveau:

in den nach § 13a Absatz 4 festgelegten 

Gebieten muss das Ertragsniveau im 

Durchschnitt der Jahre 2015 bis 

einschließlich 2019 herangezogen 

werden
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DüV Anlage 4, Tabelle 1

DBE für Acker-

und Gemüsebau⇨ fünfjähriges Ertragsmittel des Betriebs
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DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung alle Flächen

DBE Phosphat

DüV 2017 DüV 2020

Der Phosphatdüngebedarf ist unter 

Heranziehung der folgenden Einflüsse 

zu ermitteln: 

1. der Phosphatbedarf des 

Pflanzenbestandes für die unter den 

jeweiligen Standort- und Anbau-

bedingungen zu erwartenden Erträge 

und Qualitäten; 

2. die nach Absatz 4 ermittelte, im 

Boden verfügbare Phosphatmenge 

sowie die Nährstofffestlegung.

Die Ermittlung nach Satz 1 kann auch im 

Rahmen der Fruchtfolge erfolgen.

…keine Änderung

……………...zu erwartenden Erträge 

und Qualitäten; dabei sind die 

Phosphatgehalte pflanzlicher 

Erzeugnisse nach Anlage 7 Tabelle 1 bis 

3 zu berücksichtigen,

…keine Änderung
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DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung alle Flächen

DBE Phosphat

DüV 2020Anlage 7 

neu: bundesweit festgeschrieben
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DüV §3, §4 - Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Düngebedarfsermittlung alle Flächen

DBE Phosphat konkretisiert

DüV 2017 DüV 2020

Wenn schädliche 

Gewässerveränderungen in Folge des 

Aufbringens phosphathaltiger

Düngemittel nach Satz 1 festgestellt 

werden, kann die nach Landesrecht 

zuständige Stelle im Einzelfall 

gegenüber dem Betriebsinhaber 

anordnen, dass abweichend von Satz 1 

nur geringere Phosphatmengen 

aufgebracht werden dürfen, oder das 

Aufbringen phosphathaltiger 

Düngemittel untersagen.

…., hat die nach Landesrecht 

zuständige Stelle ….

anzuordnen, 

zu untersagen.
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DüV

Regelungsbereiche

I . VOR DER DÜNGUNG

II. DÜNGUNG

III. NACH DER DÜNGUNG
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 1 - Bodenzustand

Besondere Vorgaben für alle N- und P-haltigen Stoffe – unverändert

Generelles Aufbringungsverbot, wenn der Boden nicht aufnahmefähig, d.h.

 überschwemmt,

 wassergesättigt,

 gefroren und/oder

 schneebedeckt ist.

Ausnahme

 Kalkdünger < 2 % Phosphat auf gefrorenen Boden, wenn kein 

Abschwemmen zu besorgen ist.
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 1 - Bodenzustand

Bis zu 60 kg/ha Gesamt-N dürfen auf gefrorenem Boden aufgebracht werden, 

wenn:

 der Boden durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähig wird,

 ein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder auf benachbarte Flächen 

nicht zu besorgen ist,

 der Boden durch Einsaat einer Winterkultur oder von Zwischenfrüchten im 

Herbst eine Pflanzendecke trägt oder es sich um Grünland oder Dauergrünland 

handelt und wenn

 anderenfalls die Gefahr einer Bodenverdichtung und von Strukturschäden durch 

das Befahren bestehen würde.

 Abweichend davon dürfen unter den 2. – 4. genannten Voraussetzungen mit 

Festmist von Huf- oder Klauentieren oder Kompost mehr als 60 kg/ha Gesamt-N 

aufgebracht werden.

- neu: DüV 2020 - keine Ausnahmeregelungen mehr für gefrorenen Boden
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DüV

GRÖßERE GWÄSSERABSTÄNDE BEI HANGNEIGUNG
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 2 - Gewässerabstand

 Kein direkter Eintrag oder Abschwemmen von Nährstoffen in 

oberirdische Gewässer und auf benachbarte Flächen. – unverändert

• Mind. 4 m Abstand zur Böschungsoberkante

• wenn Ausbringungsbreite = Arbeitsbreite; 

oder mit Grenzstreueinrichtung mind. 1 m

• Innerhalb 1 m absolutes 

Ausbringungsverbot

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 2 - Gewässerabstand

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung

- neu: DüV 2020 – für stickstoff- und phosphathaltige DüMi, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel

Bestellter Acker

- grafische Aufbereitung dieser Regelungen werden in der Langversion des Vortrags angefügt -
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 3 - Gewässerabstand

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung

- Folie im Nachgang zum Vortrag ergänzt -
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 3 - Gewässerabstand

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung

- Folie im Nachgang zum Vortrag ergänzt -
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DüV - Düngung

Gewässerabstand – Wassergesetz BW

Zusätzliche Auflagen bei allen zuvor genannten hängigen Flächen auf 

Ackerland:

Unbestellt

⇨ Sofortige Einarbeitung

⇨ Bei Flächen mit einer Hangneigung von 15 % und größer innerhalb von 30 m zur 

Böschungsoberkannte, gilt dies auf der gesamten Ackerfläche des Schlages

Bestellt

⇨ Reihenkultur ab 45 cm Reihenabstand nur bei entwickelter Untersaat oder 

sofortiger Einarbeitung

⇨ ohne Reihenkultur (= Reihenabstand kleiner 45 cm) nur bei hinreichender 

Bestandsentwicklung

⇨ nach Mulch- oder Direktsaatverfahren

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung

- Folie im Nachgang zum Vortrag ergänzt -
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DüV - Düngung

§ 5 Abs. 3 - Gewässerabstand

Zu beachten

⇨ Seit 01.01.2014 sind in Baden-Württemberg der Einsatz und die Lagerung von 

Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 5 m entlang von 

Gewässern mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung verboten.

⇨ Wassergesetz BW v. 03.12.2013, § 29

Quelle LTZ, Ref. 11 Pflanzenbau, Sachgebiet Pflanzenernährung

- Folie im Nachgang zum Vortrag ergänzt -
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DüV

Regelungsbereich Düngung

AUFBRINGUNG UND EINARBEITUNG
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DüV - Düngung

Geltungsbereich: organische, organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich 

Wirtschaftsdünger mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem N oder Ammonium-N

Einarbeitungsfrist (§6 Abs. 1 und 2)

 unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 4 h nach Beginn der Aufbringung, 

ab 01.02.2025 innerhalb einer Stunde

Ausnahmen

 Festmist (Huf- oder Klauentiere)

 Kompost

 Organische u. organisch-mineralische Dünger mit festgestelltem TS-Gehalt < 2%



Folie 27

DüV - Düngung

Geltungsbereich: organische, organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich 

Wirtschaftsdünger mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem N oder Ammonium-N

Einarbeitungsgebot (§6 Abs. 1 und 2)

 Harnstoff darf ab 01.02.2020 nur noch mit Ureasehemmstoff oder bei 

unverzüglicher Einarbeitung (spätestens innerhalb von 4 Stunden) aufgebracht 

werden. (neu DüV 2020: Formulierung wurde präzisiert)

https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Duengung
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DüV

Regelungsbereich Düngung

N-OBERGRENZE
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DüV - Düngung

Geltungsbereich: alle organisch- und organisch-mineralische Düngemittel 

einschließlich Wirtschaftsdünger

N-Obergrenze (§6 Abs. 4) – unverändert

 Ausbringung von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln 

(z.B. Gülle, Gärrückstände, Kompost,  Champost u.a.; tierischer und pflanzlicher 

Herkunft) ist auf 170 kg Gesamt-N/ha und Jahr im Betriebsdurchschnitt begrenzt.

 Kompost: 510 kg Gesamt-N/ ha im Zeitraum von 3 Jahren
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DüV - Düngung

Geltungsbereich: organisch- und organisch -mineralische Düngemittel 

einschließlich Wirtschaftsdünger

N-Obergrenze (§6 Abs. 4)  - neu DüV 2020 - neue Regelungen zur Bezugsfläche

Folgende Flächen müssen bei der Berechnung der N-Obergrenze abgezogen

werden:

 Flächen auf denen die Aufbringung von stickstoffhaltigen Düngemittel, 

einschließlich Wirtschaftsdünger, nach anderen als düngerechtlichen

Vorschriften oder vertraglich verboten ist.

 Flächen auf denen die Aufbringung von stickstoffhaltigen Düngemittel, 

einschließlich Wirtschaftsdünger, nach anderen als düngerechtlichen Vorschriften 

oder vertraglich verboten ist, dürfen bis zur Höhe der Düngung berücksichtigt 

werden, die nach diesen Vorschriften/Verträgen auf diesen Flächen zulässig ist.
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DüV - Düngung

Kennzahlen für die sachgerechte Bewertung zugeführter Stickstoffdünger

Anlage 2
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DüV

Regelungsbereich Düngung

SPERRZEITEN



Folie 33

Düngeverordnung

Sperrzeiten alle Flächen

(*) mit mehr als 0,5% Phosphat in der TM

(*)

Formulierung des Sperrzeitbeginns präzisiert: „bis zum Ablauf des dd.mm.“ 

Z.B. Gemüse, Erdbeeren und Beerenobst: Sperrzeitbeginn bis zum Ablauf des 01.12.
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Düngeverordnung – Sperrzeiten Ausnahmen

Geltungsbereich: Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Gesamt-N 

und Phosphat einschließlich Mineraldünger (§ 6 Abs. 10)

Verschiebung der Verbotszeiträume

 Max. 4 Wochen – Verschiebung von Beginn und Ende

 Keine Verkürzung

 Auf Ackerland nur für Hopfen, Gemüse, Festmist von Huf- oder Klauentieren

und Kompost möglich

⇨Es können Verschiebungen von Sperrzeiten genehmigt werden, deren Beginn 

und Ende durch ein Datum festgelegt sind, da der Beginn der Sperrzeiten 

"nach Ernte der Hauptfrucht" nicht verschoben werden kann.

⇨Regionaltypische Gegebenheiten wie Beginn/Ende des Pflanzenwachstums, 

Ziele des Boden- und Gewässerschutzes sind heranzuziehen!

⇨Zusätzliche Auflagen sind möglich.
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Düngeverordnung – Sperrzeiten Ausnahmen

Geltungsbereich: Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Gesamt-N 

und Phosphat einschließlich Mineraldünger (§ 6 Abs. 10)

Düngemittel mit festgestellten TM <2% auf Antrag – unverändert

 Düngung von 30 kg Gesamt-N/ha, wenn schädliche Gewässerveränderungen 

nicht zu erwarten sind!

 Regionaltypische Gegebenheiten wie Beginn/Ende d. Pflanzenwachstums, Ziele 

des Boden- und Gewässerschutzes sind heranzuziehen!

 Zusätzliche Auflagen sind möglich.
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DüV

Regelungsbereich Düngung

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND -VERBOTE
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Düngeverordnung – Anwendungsverbote

§7

1. Die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder 

Pflanzenhilfsmitteln entgegen den Anwendungsbeschränkungen, die sich für die 

genannten Stoffe aus der Kennzeichnung nach den Vorgaben der 

Düngemittelverordnung ergeben, ist verboten.

2. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel, die unter 

Verwendung von Knochenmehl, Fleischknochenmehl, Fleischmehl hergestellt 

wurden, sind

⇨ auf landwirtschaftlich genutztem Grünland, Dauergrünland sowie zur

Kopfdüngung im Gemüse- oder Feldfutterbau verboten und

⇨ auf sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen generell sofort

einzuarbeiten.

– unverändert – Regelungen Kopfdüngung beachten
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Düngeverordnung – Anwendungsverbote

§7

3. Düngemittel, zu deren Herstellung Kieselgur verwendet wurde sind

⇨ auf landwirtschaftlich genutztem Grünland, Dauergrünland sowie zur 

Kopfdüngung im Gemüse- oder Feldfutterbau verboten und

⇨ auf sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen generell sofort 

einzuarbeiten.

 Die Anwendung trockener Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und 

Pflanzenhilfsstoffe, zu deren Herstellung  Kieselgur verwendet wurde, ist 

verboten. 

 Die Anwendung der genannten Stoffe ist außerhalb landwirtschaftlich

genutzter Flächen verboten.
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Düngeverordnung – Anwendungsverbote

§7

4. Die Anwendung flüssiger Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft ist zur 

Kopfdüngung im Gemüsebau verboten. 

Die genannten Wirtschaftsdünger sind nur gestattet, wenn zwischen Anwendung 

und Ernte der Gemüsekultur mindestens 12 Wochen liegen.

Fallbeispiel: Betrieb will bei Kräutern mit weniger als 12 Wochen Kulturdauer 

Biogasgülle (Herkunft Kuh) einsetzen, ist somit nicht zulässig!

5. Ammoniumcarbonat darf nicht als Düngemittel, Bodenhilfsstoff, Kultursubstrat 

oder Pflanzenhilfsmittel angewendet werden. 
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DüV

Regelungsbereiche

I . VOR DER DÜNGUNG

II. DÜNGUNG

III. NACH DER DÜNGUNG
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DüV

Regelungsbereich Nach der Düngung

§ 8   NÄHRSTOFFVERGLEICH UND

§ 9 BEWERTUNG DES BETRIEBLICHEN

NÄHRSTOFFVERGLEICHES

ERSETZT DURCH

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTATION DER DÜNGUNG
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnung der Düngungsmaßnahme §10

Zeitraum/Zeitpunkt Erfassung und Dokumentation

Spätestens 2 Tage nach 

der Düngungsmaßnahme 

 Eindeutige Bezeichnung des Schlages, 

Bewirtschaftungseinheit

 Größe

 Art und Menge des aufgebrachten Stoffes 

(Düngemittel, Bodenhilfsstoff, Kultursubstrat…)

 Aufgebrachte Mengen an Gesamtstickstoff und 

Phosphat 

 Bei organischen und organisch-mineralischen  

Düngemitteln muss zusätzlich die Menge an 

verfügbarem Stickstoff angegeben werden.

Zusätzlich bei Weidehaltung:

Nach Abschluss der 

Weidehaltung

 Die Zahl der Weidetage sowie

die Art und Zahl der auf der Weide gehaltenen Tiere
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnung der Düngungsmaßnahme §10

Arbeitshilfe – nicht 

verpflichtend zu nutzen



Folie 44

DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnung der Düngungsmaßnahme §10

Arbeitshilfe – nicht 

verpflichtend zu nutzen

Jährlich betriebliche Gesamtsumme des Düngebedarfs 

und des Nährstoffeinsatzes bis zum 31. März des 

Folgejahres erstellen (Anlage 5 DüV). 
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnung der Düngungsmaßnahme §10

Dokumentationspflichten im Gemüsebau

 Erdpresstöpfe (EPT) bei der Pflanzung sind keine Nährstoffzufuhr (N, P), da die 

Jungpflanzen den EPT entleeren/entleert haben.

⇨ BW-Lösung und soll in die neuen Vollzugshinweise aufgenommen werden.

 Für die Fertigation ist ein Fertigationsplan zu Beginn der Düngung vorzulegen. 

⇨ Dies soll als Dokumentation ausreichend sein und soll in die neuen 

Vollzugshinweise aufgenommen werden.

 Dokumentation von Bodenhilfsstoffen, z.B. Stroh bei Erdbeeren.

 In der DBE berechnete N-Obergrenze muss auf die Düngefläche bezogen 

werden. Umgesetzt in EDV Anwendung Düngung-BW erfolgt.

Beispiele: Düngefläche < Schlaggröße (Netto < Brutto)

⇨ Beetweise Düngung mit Kastenstreuer

⇨ Strukturelemente, die nicht gedüngt werden (z.B. Hecken)

⇨ Einzuhaltende Gewässerabstände ohne Düngung
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DüV

Regelungsbereich Nach der Düngung

WER MUSS AUFZEICHNUNGEN

DURCHFÜHREN?

ENTSCHEIDUNGSBÄUME NUTZEN
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Bis zur

Neufassung

der VODüV

Gebiete gültig.

20 ha

3 ha
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Bis zur

Neufassung

der VODüV

Gebiete gültig.
10 ha

1 ha
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Bis zur

Neufassung

der VODüV

Gebiete gültig.

Kleinstbetriebe:

Betriebe <1ha und

davon in der Summe

nicht mehr als 0,3 ha

Gemüse, Hopfen,

Wein oder Erdbeeren

15 ha

2 ha



Folie 50

DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnungen §10

Zeitraum/Zeitpunkt Erfassung und Dokumentation

Unverzüglich nach 

Aufbringung

 Überschreitungen um höchstens 10% des ermittelten 

Düngebedarfs (§3 Absatz 3, Satz 3 DüV) und die Gründe 

dafür 
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnungen §10

Zeitraum/Zeitpunkt Erfassung und Dokumentation

Bis zum 31. März des 

Folgejahres

 Jährlich betriebliche Gesamtsumme des Düngebedarfs 

und des Nährstoffeinsatzes (Anlage 5 DüV). 

 Beachten: gedüngte Fläche # Schlaggröße
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnungen §10

Anlage 5
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnungen §10

Anlage 5
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DüV – Nach der Düngung

Aufzeichnungen §10

Anlage 5
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DüV

Regelungsbereich §13

§13a

AUFLAGEN FÜR FLÄCHEN

IN NITRATBELASTETEN GEBIETEN
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§13, §13 a 

Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

 Ausweisung nitratbelasteter Gebiete bis Ende 2020 durch die Landesregierungen 

über eine allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundes.

 Festlegung der Messstellen nach Ausweisungsmessnetz, das auf den bereits 

vorhandenen Messstellen der schon eingerichteten Messnetze basiert. 

 Definition qualitativer Mindestanforderungen

 Verbindlich Mindestdichte festgelegt: eine Messstelle je 50 Quadratkilometer.

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/einheitliche-gebietsausweisung-

1776064

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/993/erl/79.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

Bundeseinheitlich geltende Maßnahmen ab 01.01.2021

 7 verpflichtende Maßnahmen (§13a ab Abs. 2)
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

1. DBE Stickstoff – Verringerung des Düngebedarfs

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

Düngebedarf schriftlich ermitteln 

für jede Kultur bzw. für jeden Schlag

oder jede BE

Ergebnis der DBE: N-Obergrenze

Ermittelter N-Düngebedarf (Obergrenze) 

ist bis 31.03. des laufenden 

Düngejahres zu jährlicher betrieblicher 

Gesamtsumme zusammenzufassen und 

aufzuzeichnen. Verringerung der 

Gesamtsumme um 20 Prozent. 

Überschreitung nicht zulässig.

Ausgenommen:

Betriebe, die auf den Flächen in den 

ausgewiesenen roten Gebieten im 

Durchschnitt nicht mehr als 160 kg 

Gesamtstickstoff je Hektar und davon 

nicht mehr als 80 kg in Form von 

mineralischen Düngemitteln aufbringen.
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

1. DBE Stickstoff

DüV 2020 + §13 a – nitratbelastete Gebiete

Ertragsdurchschnitt: fünf Jahre

Zu- und Abschläge aufgrund von 

abweichendem Ertragsniveau:

in den nach § 13a Absatz 4 festgelegten 

Gebieten muss das Ertragsniveau im 

Durchschnitt der Jahre 2015 bis 

einschließlich 2019 herangezogen 

werden.
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

2. N-Obergrenze schlagbezogen

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

Ausbringung von organischen und 

organisch-mineralischen Düngemitteln 

wie z.B. Gülle, Gärrückstände, Kompost,  

Champost u.a. ist auf 170 kg Gesamt-

N/ha und Jahr im Betriebsdurchschnitt

begrenzt (tierischer und pflanzlicher 

Herkunft).

Bewirtschaftungseinheits-/Schlag-

bezogene Obergrenze für die 

Ausbringung von organischen und 

organisch-mineralischen Düngemitteln in 

Höhe von 170 kg N je Hektar.

Ausgenommen:

Betriebe, die auf den Flächen in den 

ausgewiesenen roten Gebieten im 

Durchschnitt nicht mehr als 160 kg 

Gesamtstickstoff je Hektar und davon 

nicht mehr als 80 kg in Form von 

mineralischen Düngemitteln aufbringen.
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

3. Sperrzeiten Festmist von Huf- oder Klauentieren und Kompost 

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

01.12. bis zum Ablauf 15.01. auf drei Monate verlängert

01.11. bis zum Ablauf 31. Januar 
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

4. Sperrzeiten Grünland

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

01.11. bis zum Ablauf 31.01. auf vier Monate verlängert

01.10. bis zum Ablauf 31.01. 
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

5. Verbot der Aufbringung von stickstoffhaltigen Düngemitteln im Herbst 

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

⇨ Winterraps, Zwischenfrüchte, 

Feldfutter (Aussaat bis Ablauf des

15.09.)

⇨ Wintergerste nach Getreide 

(Aussaat bis Ablauf des 01.10.)

Verbot der Aufbringung von 

stickstoffhaltigen Düngemitteln im Herbst 

⇨ zu Winterraps und 

⇨ Wintergerste sowie 

⇨ zu Zwischenfrüchten ohne 

Futternutzung

dürfen bis einschließlich 01.10. in Höhe 

des Stickstoffdüngebedarfs gedüngt 

werden, jedoch maximal 30 kg/ha 

Ammonium-N oder 60 kg/ha Gesamt-N.

Ausnahme: Winterraps, wenn durch 

repräsentative Bodenprobe 

nachgewiesen wird, dass der verfügbare 

Stickstoffgehalt im Boden 

unter 45 kg N/ha liegt.

Ausnahme : Aufbringung von Festmist 

von Huf- oder Klauentieren und 

Kompost bis zu 120 kg Gesamt-

stickstoff/Hektar ist auch ohne Nutzung 

der Zwischenfrucht möglich.
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

6. Aufbringung flüssiger organischer/organisch-mineralischer Düngemittel 

einschließlich flüssiger Wirtschaftsdünger 
mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

Düngung auf Grünland, Dauergrünland 

und Ackerland mit mehrjährigem 

Feldfutter (Aussaat bis 15.05.) 

mit flüssigen organischen Düngern im 

Herbst (in der Zeit vom 01. September 

bis zum Beginn der Sperrzeit) 

auf 80 kg/ha Gesamt-N begrenzt. auf 60 kg Gesamt-N/ha begrenzt.
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§13 a 

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

7. Zwischenfruchtanbau verpflichtend – ab Herbst 2021

DüV 2020 – alle Flächen + §13 a – nitratbelastete Gebiete

Keine Verpflichtung Stickstoffdüngung zu Kulturen mit einer 

Aussaat/Pflanzung nach dem 

01.02. ist nur zulässig, wenn auf der 

betroffenen Fläche im Herbst des 

Vorjahres eine Zwischenfrucht (*) 

angebaut wurde, die nicht vor dem 

15.01. umgebrochen wurde.

Ausnahmen

⇨ Bei spät geernteter Vorfrucht (nach 

01. Oktober) oder

⇨ In Gebieten mit Niederschlägen < 550 

mm/m2 (im langjährigen Mittel); 

liegt in BW nicht vor.

(*) Zwischenfrüchte ohne Futternutzung dürfen im Herbst nicht gedüngt werden.
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§13 a Abs. 3

Zusätzliche Auflagen für Flächen in nitratbelasteten Gebieten

Landesregierung haben zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 

Nitrat oder Phosphat durch Rechtsverordnungen 

 mindestens zwei weitere von 12 Maßnahmen vorschreiben

 Katalog mit Maßnahmen wird für zusätzliche länderspezifische Maßnahmen

geöffnet

⇨ Neue VODüVGebiete ab 2021
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


